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Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreis,Bad Ems, 03.08.2021  

wir bedanken uns für die Übersendung Ihres v.g. Schreibens. 

Nach Durchsicht der Unterlagen haben wir keine Anregungen zur Planung vorzu-
tragen. 

Es werden keine Anregungen oder Bedenken vorgetragen. 

Kenntnisnahme. Kein Abwägungsbedarf. 

 

Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Was-
serwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Montabaur, 
28.06.2021 

 

zur 2. Änderung des o.g. Bebauungsplanes "Mühlpforte" der Stadt Nassau hatte 
ich bereits am 12.08.2021 Stellung genommen. Diese Stellungnahme hat weiter-
hin Gültigkeit. 

Nochmals möchte ich auf die Lage des Plangebietes im 10 m-Bereich des Kaltba-
ches, Gewässer III. Ordnung und die entsprechenden Regelungen im Landes-
wassergesetz (§ 31 LWG) hinweisen. 

. 

Die Stellungnahme der SGD-Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirt-
schaft, Bodenschutz vom 28.06.2021 – mit Verweis auf die Stellungnahme 
(gemeint ist hier wohl jene vom 12.08.2020) aus dem Hauptbeteiligungsverfah-
ren – wird zur Kenntnis genommen und nachfolgend gewürdigt.  

Gemäß der Stellungnahme vom 12.08.2020 befänden sich keine Wasser-
schutzgebiete oder Altlastenverdachtsflächen innerhalb des Geltungsbereichs 
liegen. Ferner wurde angemerkt, dass sich das Plangebiet im genehmigungs-
pflichtigen 10 m-Bereich des Kaltbaches befindet. Ein entsprechender Hinweis 
befand sich bereits zum Verfahrensstand gem. §§ 3 (2), 4 (2) BauGB in der 
Planurkunde. Auch in der Begründung wurde auf diese Thematik hinreichend 
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eingegangen. 

Ferner wurde seitens der Plangeberin gewürdigt, dass Vorgaben hinsichtlich 
der vorhandenen bzw. möglichen Änderungen der Verrohrung des Kaltbaches 
im nachfolgenden, objektbezogenen Baugenehmigungsverfahren zu klären 
seien und beträfen nicht die verbindliche Bauleitplanung. 

Zu empfehlen wäre weiterhin die Sammlung und Nutzung des Niederschlagswas-
sers, z.B. für Bewässerungszwecke. 

Weitere Hinweise habe ich derzeit nicht zu geben 

In der aktuellen Planurkunde aus dem zuletzt durchgeführten Beteiligungsver-
fahren befindet sich bereits ein Hinweis zur „Rückhaltung von Niederschlags-
wasser“ mit Empfehlung zur Nutzung von gesammeltem Niederschlagswasser 
zur Toilettenspülung oder Gartenbewässerung. 

 

1. Beschlussvorschlag:  Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Unter Verweis auf vorstehende Ausführungen wird kein Planänderungsbedarf 
erkannt. 
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Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Lan-
desarchäologie, Außenstelle Koblenz, 30.06.2021 

 

 

 

 

Die Stellungnahme der GDKE vom 30.06.2021 wird zur Kenntnis genommen. 
Die Stellungnahme entspricht derer aus dem zuvor durchgeführten Verfahren 
gemäß §§ 3(2), 4(2) BauGB. 

Die Belange der GDKE sind ausweislich der Aussage in der Stellungnahme in 
der Planung berücksichtigt. 

Anregungen oder Bedenken werden keine Vorgetragen. 

Kenntnisnahme. Kein Abwägungsbedarf. 

 

Erläuterungen zu archäologischem Sachstand 

- Verdacht auf archäologische Fundstellen 

Bislang liegen der Direktion Landesarchäologie in diesem Bereich keine 
konkreten Hinweise auf archäologische Fundstellen vor. Allerdings stufen wir den 
Planungsbereich aus topographischen Gesichtspunkten als archäologische 
Verdachtsfläche ein. Dementsprechend können bei Bodeneingriffen bisher 
unbekannte archäologische Denkmäler zu Tage treten, die vor ihrer Zerstörung 
durch die Baumaßnahmen fachgerecht untersucht werden müssen. 

Erläuterung Überwindungen/Forderungen 

- Keine weiteren Forderungen: Unsere Belange sind berücksichtigt 

Durch die aktuelle Textfestsetzung sind unsere Belange berücksichtigt. 
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Diese Stellungnahme bezieht sich ausschließlich auf die Belange der Direktion 
Landesarchäologie. Eine Stellungnahme der Direktion Landesarchäologie, 
Referat Erdgeschichte (erdgeschichte@gdke.rlp.de) sowie der Direktion 
Landesdenkmalpflege (landesdenkmalpflege@gdke.rlp.de) muss gesondert 
eingeholt werden. 

Bei Rückfragen stehen wir gerne unter der oben genannten Rufnummer oder 
Emailadresse zur Verfügung. 

Bitte geben Sie unser oben genanntes Aktenzeichen an. 

 

Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Westerwald-Osteifel, 
Montabaur, 22.07.2021 

 

aus flurbereinigungstechnischer, agrarstruktureller und siedlungsbehördlicher 
Sicht bestehen gegen die o.a. Planung keine Bedenken. 

Es werden keine Anregungen oder Bedenken vorgetragen. 

Kenntnisnahme. Kein Abwägungsbedarf. 

 

Landesbetrieb Mobilität, Diez, 13.07.2021  

das Plangebiet befindet sich nicht an Straßen des überörtlichen Verkehrs und wird 
über vorhandene Stadtstraßen verkehrlich erschlossen. 

Durch die geplanten Änderungen werden straßenrechtliche Belange nicht nachtei-
lig berührt. 

Es bestehen keine Bedenken. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass straßenrechtliche Belange nicht nach-
teilig berührt werden. 

Kenntnisnahme. Kein Abwägungsbedarf. 

 

Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, Koblenz, 30.06.2021  

gegen die o. g. 2. Änderung des Bebauungsplanes „Mühlpforte" der Stadt Nassau 
tragen wir seitens unserer Dienststelle aus landwirtschaftlicher Sicht keine Be-

Es werden keine Anregungen oder Bedenken vorgetragen. 

Kenntnisnahme. Kein Abwägungsbedarf. 



Stadt Nassau 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan zur 2. Änderung des Bebauungsplans 
„Mühlpforte“  

A N R E G U N G E N  25. August 2021 

 
 12 606 
W Ü R D I G U N G  Seite 5 

 

 KARST INGENIEURE GMBH  

denken vor. 

 

IHK- Regionalgeschäftsstelle Montabaur, 02.08.2021  

vielen Dank für die Einbindung in das o. g. Verfahren. Wir gehen gerne hierauf ein 
und übersenden Ihnen hiermit die Stellungnahme der IHK Koblenz, Regionalge-
schäftsstelle Montabaur, als Vertretung der regionalen Wirtschaft. Aus Sicht der 
im besagten Gebiet angesiedelten Unternehmen muss eine langfristige Planungs-
sicherheit für den Bestand und die Investitionen gesichert sein. Dazu gehört auch, 
dass die Unternehmensentwicklung unter angemessenem Aufwand möglich sein 
muss. Das scheint bei der vorliegenden Planung der Fall zu sein. 

Somit machen wir hierzu keine Bedenken in Bezug auf die Maßnahme geltend 
und unterstreichen nochmals, dass die Interessen und Bedürfnisse eventuell be-
troffener Unternehmen gewahrt bleiben. 

Gerne stehen wir Ihnen für Rückfragen zur Verfügung. 

 

Es werden keine Anregungen oder Bedenken hinsichtlich der verbindlichen 
Bauleitplanung vorgetragen. 

Kenntnisnahme. Kein Abwägungsbedarf. 

 

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen 
der Bundeswehr Bonn, 28.06.2021 

 

durch die oben genannte und in den Unterlagen näher beschriebene Planung 
werden Belange der Bundeswehr berührt, jedoch nicht beeinträchtigt. 

Vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und Rechtslage bestehen zu der Pla-
nung seitens der Bundeswehr als Träger öffentlicher Belange keine Einwände. 

 

Es werden keine Anregungen oder Bedenken vorgetragen. 

Kenntnisnahme. Kein Abwägungsbedarf. 

 

Deutsche Telekom Technik GmbH, Niederlassung Südwest, Kob-
lenz, 30.06.2021 

 

die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) – als Netzeigen-
tümerin und Nutzungsberechtigte i.S.v. § 68 Abs. 1 TKG – hat die Deutsche Tele-
kom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der 

Die Stellungnahme der Deutschen Telekom Technik GmbH, Niederlassung 
Südwest vom 30.06.2021, mit einleitender Erläuterung zu den Aufgaben des 
Versorgungsträgers, wird zur Kenntnis genommen. 
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Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzuneh-
men und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der 
o.g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 

Gegenüber unserer im Rahmen des bisherigen Verfahrensablaufes mit eMail vom 
30.07.2020 abgegebenen Stellungnahme ergeben sich keine Änderungen. 

Anliegend erhalten Sie einen aktuellen Auszug unseres Trassenplanes. 

Wir weisen darauf hin, daß die Gültigkeit dieses Planes auf einen Zeitraum von 30 
Tagen ab dem im Schriftfeld des Planes angegebenen Datum begrenzt ist. Aktu-
elle Pläne erhalten Sie über unsere Planauskunft: planaus-
kunft.mitte@telekom.de. Es besteht auch die Möglichkeit unsere Trassenpläne 
online abzurufen. Hierfür ist zunächst die Registrierung unter 
https://trassenauskunft-kabel.telekom.de erforderlich. 

Hinsichtlich der bei der Ausführung Ihrer Arbeiten zu beachtenden Vorgaben ver-
weisen wir auf die dieser eMail beiliegende Kabelschutzanweisung. Die Kabel-
schutzanweisung erhält auch eine Erläuterung der in den Lageplänen der Tele-
kom verwendeten Zeichen und Abkürzungen. 

Wir möchten nochmals darauf hinweisen, daß zur Sicherstellung der öffentlichen 
Versorgung mit Telekommunikationsdienstleistungen Änderungen an unseren 
bestehenden Anlagen erforderlich werden. Wir bitten dem Vorhabenträger aufzu-
erlegen die u,g, Ansprechpartner der Telekom bereits frühzeitig in die weiteren 
Planungen einzubeziehen. Kontaktadresse: Deutsche Telekom Technik GmbH, 
Technik Niederlassung Südwest, PUBL, Herrn Speier, Ste.-Foy-Str. 35-39, 65549 
Limburg (Rufnummer 06431/297607; eMail: Dominik.Speier@telekom.de) oder 
Deutsche Telekom Technik GmbH, Technik Niederlassung Südwest, PUB-L, 
Herrn Seibert, Phillipp-Reis-Str. 1, 57610 Altenkirchen (Rufnummer 02681/83305; 
eMail: Elmar.Seibert@telekom.de). 

 

 

Der Verweis auf die weiterhin bestehende Gültigkeit der abgegebenen Stel-
lungnahme vom 30.07.2020 wird zur Kenntnis genommen. Besagte Stellung-
nahme mit zugehöriger Würdigung der Plangeberin werden der Vollständigkeit 
halber weiter unten noch einmal abgebildet. 

Gemäß der Stellungnahme aus dem Verfahren nach §§ 3 (2), 4 (2) BauGB 
wurden Lageplan und Kabelschutzanweisung sowie ein entsprechender Hin-
weise bereits in die Begründung aufgenommen (siehe Kap. „Verkehrliche Er-
schließung“).  

 

 

Die Anregung, dem Vorhabenträger aufzuerlegen, dass er frühzeitig die An-
sprechpartner einzubeziehen hat, erfüllt nicht die Anforderungen an den Fest-
setzungskatalog gemäß § 9 (1) BauGB. Der Aspekt kann dennoch bei der tat-
sächlichen Bauausführung berücksichtigt werden. 

2. Beschlussvorschlag: Unter Verweis auf vorstehende Ausführungen wird 
die Stellungnahme zur Kenntnis genommen. Planänderungsbedarf wird nicht 
erkannt. 

 

 

Redaktioneller Hinweis: Nachfolgend wird die Stellungnahme der Telekom 
Deutschland GmbH vom 30.07.2021 noch einmal abgebildet. 

Redaktioneller Hinweis: Nachfolgend wird die Würdigung der Stellung-
nahme zum Verfahren gem. §§ 3(2), 4(2) BauGB erneut abgebildet. 

die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) – als Netzeigentü- Die Stellungnahme der Deutschen Telekom Technik GmbH, Niederlassung Süd-
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merin und Nutzungsberechtigte i.S.v. § 68 Abs. 1 TKG – hat die Deutsche Telekom 
Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesi-
cherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und 
dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o.g. Planung 
nehmen wir wie folgt Stellung: 

Im Planbereich/in den Planbereichen befinden sich Telekommunikationslinien der 
Telekom, die aus dem beigefügten Plan/beigefügten Plänen ersichtlich sind. Es kann 
sich dabei teilweise um mehrzügige Kabelformstein-, Schutzrohr- bzw. Erdkabelanla-
gen handeln. Unsere unterirdischen Kabelanlagen wurden im Ortsbereich in einer 
Regeltiefe von 0,6 m und außerhalb des Ortsbereiches in einer Regeltiefe von 0,8 m 
verlegt. Wir weisen darauf hin, daß die Gültigkeit dieser Pläne auf einen Zeitraum von 
30 Tagen ab dem im Schriftfeld des Planes angegebenen Datum begrenzt ist. Aktuel-
le Pläne erhalten Sie über unsere Planauskunft: 

planauskunft.mitte@telekom.de. Es besteht auch die Möglichkeit unsere 
Trassenpläne online abzurufen. Hierfür ist zunächst die Registrierung unter 
https://trassenauskunft-kabel.telekom.de erforderlich. 

west vom 30.07.2020, mit offensichtlich standardisierten Textbausteinen, wird zur 
Kenntnis genommen. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich im Plangebiet Telekommunikationsli-
nien der Deutschen Telekom befinden (siehe […] folgende Abb.). 

 

In Teilbereichen Ihres Planbereiches/Ihrer Planbereiche befinden sich möglicher-
weise Bleimantelkabel. Sollten im Zuge der Bauarbeiten Telekomkabel freigelegt wer-
den, so bitten wir Sie den u.g. Ansprechpartner sofort zu verständigen damit die erfor-
derlichen Prüf- und ggf. notwendigen Austauschmaßnahmen umgehend ergriffen 
werden können. 

Die Anregungen und Vorgaben bezüglich Ausführungsarbeiten werden zur Kennt-
nis genommen. Diese beziehen sich jedoch auf Aspekte, die im Rahmen der nach-
folgenden Planungsebenen zu berücksichtigen sind und nicht im Zuge der verbind-
lichen Bauleitplanung. 

Hinsichtlich der bei der Ausführung Ihrer Arbeiten zu beachtenden Vorgaben verwei-
sen wir auf die dieser eMail beiliegende Kabelschutzanweisung. Die Kabelschutzan-
weisung erhält auch eine Erläuterung der in den Lageplänen der Telekom verwende-
ten Zeichen und Abkürzungen. 

Auch der Hinweis auf die beigefügte Kabelschutzanweisung wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Wir gehen davon aus, daß Kabel nicht verändert werden müssen. Sollten sich in der 
Planungs- und/oder Bauphase andere Erkenntnisse ergeben, erwarten wir Ihre Rück-
antwort, damit in unserem Hause die erforderlichen Planungsschritte für die Verände-
rung der Anlagen eingeleitet werden können. Kontaktadresse: Deutsche Telekom 
Technik GmbH, Technik Niederlassung Südwest, PUB-L, Herrn Speier, Ste .-Foy-Str. 
35-39, 65549 Limburg (Rufnummer 06431/297607; eMail: Domi-
nik.Speier@telekom.de) oder Deutsche Telekom Technik GmbH, Technik Niederlas-

Ferner wird zur Kenntnis genommen, dass gegebenenfalls erforderliche Änderun-
gen der Anlagen im Zuge der Bebauungsplanaufstellung der Deutschen Telekom 
mitzuteilen sind. Hierzu sind entsprechende Abstimmungen seitens des Vorhaben-
trägers direkt mit dem Versorgungsträger vorzunehmen. 

Der Aspekt bezieht sich jedoch auf die konkrete, der Bauleitplanung nachfolgenden 
objektbezogenen Erschließungsplanung. 
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sung Südwest, PUB-L, Herrn Seibert, Phillipp-Reis-Str. 1, 57610 Altenkirchen (Ruf-
nummer 02681/83305; eMail: Elmar.Seibert@telekom.de). 

Sollten die im Planbereich liegenden Telekommunikationslinien der Telekom von den 
Baumaßnahmen berührt werden und infolgedessen gesichert, verändert oder verlegt 
werden müssen, werden wir diese Arbeiten aus vertragsrechtliehen Gründen selbst an 
den ausführenden Unternehmer vergeben. Sollte eine Vergabe dieser Arbeiten an das 
ausführende Unternehmen nicht zustande kommen, so ist im Bauzeitenplan ein den 
durch die Telekom auszuführenden Arbeiten angemessenes Zeitfenster einzuplanen. 

Es wird weiterhin zur Kenntnis genommen, dass bei der Sicherung, Veränderung 
oder Verlegung von Telekommunikationslinien die Deutsche Telekom selbst aus-
führende Unternehmen beauftragt. 

Wir weisen darauf hin, daß eigenmächtige Veränderungen an unseren Anlagen durch 
den von Ihnen beauftragten Unternehmer nicht zulässig sind. 

Wir gehen davon aus, daß der Unternehmer vor Baubeginn eine rechtsverbindliche 
Einweisung einholt. 

Die zuvor genannten sowie die nebenstehenden Aspekte betreffen ebenfalls alle-
samt die nachfolgende Erschließungsplanung. Es werden somit keine für die ver-
bindliche Bauleitplanung relevanten Anregungen oder Bedenken vorgetragen. 

Zur Sicherstellung der öffentlichen Versorgung mit Telekommunikationsdienstleistun-
gen bitten wir um dingliche Sicherung unserer Telekommunikationslinie (blaue Markie-
rung im der Eintragungsbewilligung anl. Plan). Anliegend erhalten Sie die Eintra-
gungsbewilligung in der von der Telekom verwendeten Form mit der Bitte um Prüfung, 
Ergänzung, Abstimmung und Veranlassung der Eintragung beim zuständigen Amtsge-
richt. Bitte senden Sie uns ein unterschriebenes Original zurück. Da es sich um eine 
bereits vorhandene Telekomlinie handelt ist seitens der Telekom kein Mitbenutzungs-
entgelt zu entrichten. Beim Verkauf des Grundstückes bitten wir den o.g. Plan und die 
Kabelschutzanweisung (zur Beachtung bei in der Nähe unserer Anlagen durchgeführ-
ten Arbeiten) an den künftigen Eigentümer weiterzugeben. 

Im Zuge der Erschließungsplanung sowie Bauausführung sind diese bereits beste-
henden Telekommunikationslinien voraussichtlich zu verlegen. Eine zeichnerische 
Festsetzung ist daher nicht erforderlich. Weitere Abstimmungen sind seitens des 
Vorhabenträgers direkt mit dem Versorgungsträger vorzunehmen. Planänderungs-
bedarf wird nicht erkannt. 

[…] 

 

Vodafone GmbH/Vodafone Deutschland GmbH, Trier, 26.07.2021  

wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 23.06.2021. 

Im Planbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen unseres Unterneh-
mens, deren Lage auf den beiliegenden Bestandsplänen dargestellt ist. Wir wei-
sen darauf hin, dass unsere Anlagen bei der Bauausführung zu schützen bzw. zu 
sichern sind, nicht überbaut und vorhandene Überdeckungen nicht verringert wer-
den dürfen. 

Sollte eine Umverlegung oder Baufeldfreimachung unserer Telekommunikations-

Die Stellungnahme der Vodafone (Deutschland) GmbH vom 26.07.2021 wird 
zur Kenntnis genommen und nachfolgend gewürdigt. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich im Planbereich Telekommunikati-
onsanlagen des Versorgers befinden, die aus dem beigefügten Plan ersichtlich 
sind. Hierbei handelt es sich jedoch lediglich um Hausanschlüsse, weshalb es 
keiner weiteren Festsetzung bedarf.  

Zu Informationszwecken wird der Lageplan in den Anhang der Begründung 
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anlagen erforderlich werden, benötigen wir mindestens drei Monate vor Baube-
ginn Ihren Auftrag an TFR.Stuttgart.SW@Vodafone.com, um eine Planung und 
Bauvorbereitung zu veranlassen sowie die notwendigen Arbeiten durchführen zu 
können. 

Wir weisen Sie ebenfalls darauf hin, dass uns ggf. (z.B. bei städtebaulichen Sa-
nierungsmaßnahmen) die durch den Ersatz oder die Verlegung unserer Tele-
kommunikationsanlagen entstehenden Kosten nach § 150 (1) BauGB zu erstatten 
sind. 

aufgenommen und im Kapitel „Ver- und Entsorgung“ ein entsprechender Hin-
weis gemäß den nebenstehenden Ausführungen aufgenommen. 

3. Beschlussvorschlag: Unter Verweis auf vorstehende Ausführungen wird 
die Stellungnahme zur Kenntnis genommen. Planänderungsbedarf wird nicht 
erkannt. In die Begründung wird redaktionell ein Hinweis zu bestehenden An-
lagen des Versorgungsträgers aufgenommen. Der Lageplan wird zudem dem 
Anhang der Begründung beigefügt. 

 

Vodafone GmbH/Vodafone Deutschland GmbH, Trier, 26.07.2021  

wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 23.06.2021. 

Eine Ausbauentscheidung trifft Vodafone nach internen Wirtschaftlichkeitskriteri-
en. Dazu erfolgt eine Bewertung entsprechend Ihrer Anfrage zu einem Neubau-
gebiet Bei Interesse setzen Sie sich bitte mit dem Team Neubaugebiete in Ver-
bindung: 

Vodafone GmbH/Vodafone Deutschland GmbH, Neubaugebiete KMU, Südwest-
park 15, 90449 Nürnberg 

Neubaugebiete.de@vodafone.com 

Bitte legen Sie einen Erschließungsplan des Gebietes Ihrer Kostenanfrage bei. 

 

 

Es werden keine abwägungsrelevanten Anregungen oder Bedenken vorgetra-
gen. 

Kenntnisnahme. Kein Abwägungsbedarf. 

 

Syna GmbH, Lahnstein, 05.08.2021  

wir beziehen uns auf Ihr Schreiben, in dem Sie uns über die oben genannte Pro-
jektierung informierten und nehmen als zuständiger Verteilnetzbetreiber wie folgt 
Stellung: 

Gegen die o. g. Änderung haben wir unter der Voraussetzung keine Bedenken 

Die aktuelle Stellungnahme der Syna GmbH vom 05.08.2021 wird zur Kenntnis 
genommen und nachfolgend gewürdigt. 
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anzumelden, dass unsere bestehenden und geplanten Versorgungseinrichtungen 
bei der weiteren Bearbeitung berücksichtigt werden. 

Unsere Stellungnahme vom 05.08.2020 Verfahren § 13 a BauGB Nassau Mühl-
pforte bleibt im Bestand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um Unfälle oder eine Störung der Energieversorgung zu vermeiden, ist der beauf-
tragten Baufirma zur Auflage zu machen, vor Beginn der Arbeiten die entspre-
chenden Bestandspläne bei der Zentralen Planauskunft der Syna GmbH in Frank-
furt einzuholen. 

Für die Anforderung und Zusendung der lagemäßigen Darstellung unsere Versor-
gungsleitungen möchten wir Ihnen nachfolgende Kontaktadresse in unserem 
Haus benennen: 

Planauskunft: 
Tel: 069-3107-2188 bzw. 069-3107-2189 

Bzw. per e-mail: geoservice@syna.de 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass bestehende sowie geplante Versor-
gungseinrichtungen bei der in Rede stehenden Planung zu berücksichtigen 
sind. 

Die Inhalte der Stellungnahme vom 05.08.2020 wurden bereits durch den 
Stadtrat in einer vorausgegangenen Sitzung gewürdigt. Die hierzu relevanten 
Würdigungsaussagen werden nachfolgend wiederholt (kursiver Text): 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass bestehende sowie geplante Ver-
sorgungseinrichtungen bei der in Rede stehenden Planung zu berück-
sichtigen sind. 

Weiterhin wird zur Kenntnis genommen, dass die durch das Plangebiet 
verlaufende Versorgungsleitung so geändert werden kann, dass sie 
demontiert werden kann und damit die geplante Bebauung nicht behin-
dert. 

Alle weiteren Angaben zur möglichen künftigen Versorgung mit elektri-
scher Energie der Stadt Nassau betreffen nicht die in Rede stehende 
Bebauungsplanung bzw. deren Festsetzungsinhalte und können daher 
nicht im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung berücksichtigt wer-
den. 

Die Anregung, der beauftragten Baufirma zur Auflage zu machen, vor Beginn 
der Arbeiten, die entsprechenden Bestandspläne bei der Syna GmbH einzuho-
len, erfüllt nicht die Anforderungen an den Festsetzungskatalog gemäß  
§ 9 (1) BauGB. Der Aspekt kann jedoch bei der tatsächlichen Bauausführung 
berücksichtigt werden. 

Kenntnisnahme. Kein Abwägungsbedarf. 
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Amprion GmbH, Dortmund, 28.06.2021  

im Planbereich der o. a. Maßnahme verlaufen keine Höchstspannungsleitungen 
unseres Unternehmens. 

Planungen von Höchstspannungsleitungen für diesen Bereich liegen aus heutiger 
Sicht nicht vor. 

Wir gehen davon aus, dass Sie bezüglich weiterer Versorgungsleitungen die zu-
ständigen Unternehmen beteiligt haben. 

 

Es werden keine planungsrelevanten Anregungen oder Bedenken vorgetragen. 

Kenntnisnahme. Kein Abwägungsbedarf. 

 

Verbandsgemeindewerke Bad Ems - Nassau, 30.06.2021  

seitens der Verbandsgemeindewerke bestehen keine Bedenken gegen die 2. Än-
derung des Bebauungsplans „Mühlpforte“ der Stadt Nassau. 

Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Verbandsgemeindewerke keine Be-
denken gegen die in Rede stehende Planung haben. 

Kenntnisnahme. Kein Abwägungsbedarf. 
 
 

Private Stellungnahmen, Nassau, 14.07.2021  

hiermit geben wir im Rahmen der Offenlage eine Stellungnahme zur 2. Änderung 
des Bebauungsplans „Mühlpforte“ (Nassau) ab. 

Wir erheben Einspruch gegen den vorgesehenen Abbruch des Hauses Kaltbach-
straße Nr. 3 (derzeit genutzt vom Kleiderladen „St. Martins Mantel“). 

Begründung: 

1. Dieses Haus ist eines der Häuser aus dem historischen Stadtbild von 
Nassau, das die verheerenden Zerstörungen im 2. Weltkrieg überlebt hat. 
Es ist u.E. auch eines, das die Schönheit, die Würde und den Charakter 
dieser alten Gebäude vermitteln. Wir erleben es so, dass damit die welt-
kriegsbedingten Zerstörungen der historischen Bausubstanz von Nassau 
fortgesetzt werden. Und das Stadtbild damit wieder ein Stück ärmer wird 

Die Stellungnahme der privaten Petenten vom 14.07.2021 wird zur Kenntnis 
genommen und nachfolgend gewürdigt. 

An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass im Zuge der Beteiligungsverfah-
ren der verbindlichen Bauleitplanung kein „Einspruch“ eingelegt werden kann. 
Ein entsprechender Rechtsbehelf besteht in Verfahren der kommunalen Bau-
leitplanung nicht. Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligungen können jedoch 
Anregungen oder Bedenken geäußert werden, die seitens der Plangeberin 
planungsrechtlich abzuwägen sind. Dem wird hiermit entsprochen. 

Bezüglich dem Abbruch des Hauses Kaltbachstraße Nr. 3 wurde eine Stel-
lungnahme seitens des beauftragten Architekten des Vorhabenträges mit Da-
tum vom 24.08.2021 abgegeben, die nachfolgend wiedergegeben wird. Die 
Stadt Nassau macht sich die Aussagen für ihre bauleitplanerische Abwägung 
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und weiter den Weg geht in Richtung charakterlich verarmter Stadtbilder 
mit gesichtsloser, weiträumig austauschbarer Bausubstanz. 

2. Der Kleiderladen "St. Martins Mantel" ist u.E. unverzichtbar als soziale 
(und ökologische) Einrichtung, getragen von bewundernswertem ehren-
amtlichen Engagement Nassauer Bürger. Unseres Wissens wurden den 
Betreibern keine gleichwertigen, ebenso günstig gelegenen Ersatz-
Räumlichkeiten angeboten. Sollte dies zutreffen, würde nach unserer Mei-
nung damit dem sozialen Engagement in Nassau ein schwerer Schaden 
zugefügt. 

Das Vorhaben, Wohnraum für Senioren zu schaffen, ist selbstverständlich zu be-
grüßen. Es ist für uns jedoch nicht nachvollziehbar, dass für diesen Zweck ausge-
rechnet dieses historisch, ästhetisch und sozial wertvolle Gebäude geopfert wer-
den muss. Es muss möglich sein, das Bauvorhaben ohne diese Zerstörung zu 
verwirklichen, beispielsweise durch Komprimierung auf der übrigen verfügbaren 
Fläche oder Ergänzung durch Gebäude an anderer Stelle. 

Wir bitten um Weiterleitung unserer Stellungnahme an die zuständige Stelle und 
von dort um Bestätigung des Erhalts sowie um Stellungnahme zu unserem Ein-
spruch. 

Wir senden diese Stellungnahme in Kopie an die untere Denkmalschutzbehörde 
(Frau Laupert) und an die Presse. 

zu Eigen: 

„Im Rahmen der Grundlagenermittlung zu unserem Projekt haben wir uns in-
tensiv mit Nassau und der direkten baulichen Nachbarschaft beschäftigt. 

Bei Erarbeitung des Vorentwurfes hatten wir geprüft, in wieweit sich das Be-
standsgebäude „Kaltbachstraße 3“  gestalterisch in das Konzept integrieren 
lässt und wie es sich hinsichtlich seines baulichen Zustandes und der mögli-
chen Nutzflächen auch wirtschaftlich nach Umbau und Sanierung nutzen lässt. 

Ob des speziellen Zuschnittes von Gebäude und Grundstück, der besonderen 
Tragstruktur und vor dem Hintergrund von sehr umfangreichen erforderlichem 
Umbau- und Sanierungsbedarf haben wir den Bauherrn zum Abbruch des Be-
standes zugunsten eines wirtschaftlicheren Neubaus geraten. 

Abschließend bleibt noch zu sagen, dass der Bauherr das Gebäude zu dem 
Zweck erwarb, um das nun geplante Vorhaben zu realisieren; Dem Kleiderla-
den „St. Martins Mantel“ wurde es ausdrücklich nur als Interimslösung zur Ver-
fügung gestellt.“ 

Aufgrund der Eigentumsgarantie obliegt es dem Vorhabenträger, unter Be-
rücksichtigung baurechtlicher Vorgaben eine Umgestaltung bzw. Abbruch des 
Gebäudes vorzunehmen. Da die Plangeberin die Schaffung von Wohnraum für 
Senioren an vorliegendem Standort für sinnvoll sowie erforderlich erachtet und 
dem Verfall von alten Bestandsgebäuden mit einhergehender Minderung des 
Stadtbildes entgegenwirken will, wird an dem vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan weiter festgehalten. 

4. Beschlussvorschlag: Unter Verweis auf vorstehende Ausführungen wird 
die Stellungnahme zur Kenntnis genommen. Planänderungsbedarf wird nicht 
erkannt. Gemäß den vorstehenden Ausführungen wird den Anregungen nicht 
entsprochen. 
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Private Stellungnahmen, Nassau, 26.07.2021  

ich schließe mich dem Einspruch an, vor allem wegen der Zerstörung der histori-
schen Bausubstanz. 

Die Stellungnahme der Petentin mit Bezug auf die vorstehende Stellungnahme 
wird zur Kenntnis genommen. 

Es ist darauf hinzuweisen, dass im Zuge der Beteiligungsverfahren der ver-
bindlichen Bauleitplanung kein Widerspruch oder Einspruch eingelegt werden 
kann. Ein entsprechender Rechtsbehelf existiert in der kommunalen Bauleit-
planung nicht. Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligungen können jedoch An-
regungen oder Bedenken geäußert werden, die seitens der Plangeberin pla-
nungsrechtlich abzuwägen sind. 

Planungsrelevante Anregungen oder Bedenken werden nicht vorgetragen. 

Kenntnisnahme. Kein Abwägungsbedarf. 
 

Private Stellungnahmen, Nassau, 23.08.2021  

in der Zeit vom 5.7.2021 bis 5.8.2021 fand die öffentliche Auslegung der Planun-
terlagen der 2. Änderung des Bebauungsplans "Mühlpforte" statt. 
Wir geben hiermit folgende Stellungnahme ab: 

Gemäß den Planunterlagen soll der „Untere Bongert" im Plangebiet voll gesperrt 
werden. Diese Vollsperrung hat weit reichende Auswirkungen auf die Verkehrs-
ströme in der Stadt Nassau. Aus den Planunterlagen ist nicht ersichtlich, wie sich 
die Verkehrsströme auf andere Straßen in der Stadt Nassau auswirken. 

In der Begründung zur 1. Änderung des Bebauungsplan „Kreuzwiese" geht die 
schalltechnische Untersuchung im Hinblick auf den Schallschutz für die Stadt-
kernentlastungsstraße unter Scheubachweg davon aus, dass ca. 40% des Ver-
kehrs der L330 über die Hömberger Str. und somit auch über den „Unteren 
Bongert" führt. Durch die Vollsperrung des "Unteren Bongert" wird nicht nur der 
Verkehr der L330 zu 100% über die Stadtkernentlastungsstraße geführt, sondern 
auch ein Großteil des Verkehrs aus dem Plangebiet und den angrenzenden Stra-
ßen. 

Die Stellungnahme des privaten Petenten vom 23.08.2021 wird zur Kenntnis 
genommen und nachfolgend gewürdigt. 

Es wird die Anregung, ein Verkehrsgutachten für die angrenzenden Straßen – 
insbesondere die Stadtkernentlastungsstraße (Scheubachweg – L 330) – ein-
zuholen, zur Kenntnis genommen. Eine Erforderlichkeit hierzu wird jedoch 
nicht erkannt und auf den nachfolgenden Auszug aus der Begründung, Kap. 
„Erweiterte Vorstellung der Änderungsinhalte und Begründungen“ verweisen 
(kursiver Text): 

„[…] Mit dem Ausbau der Hömberger Straße zu einer westlichen Stadtumge-
hung muss der Untere Bongert für den Durchgangsverkehr nicht mehr zur Ver-
fügung stehen. Zur Aufrechterhaltung der Erschließung mit möglichst wenigen 
Umwegfahrten soll vor Schließung des Unteren Bongert die Sperrung des 
Oberen Bongert (Sanierung und Ertüchtigung der Brücke über den Kaltbach) 
aufgehoben werden. Der Obere Bongert ist ohne weiteres in der Lage, die Er-
schließungsfunktion zu übernehmen. 
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Wir bitten darum ein Verkehrsgutachten in Auftrag zu geben, welches die Auswir-
kungen der Vollsperrung des "Unteren Bongert" auf die angrenzenden Straßen 
aufzeichnet, insbesondere für die Stadtkernentlastungsstraße. In diesem Zusam-
menhang sollte eine Neuberechnung des Schallschutzes für die Anlieger der 
Stadtkernentlastungsstraße durchgeführt werden. 

Die Stadt Nassau hat die Folgen der Schließung des Unteren Bongert für KFZ 
durch eine verkehrsgutachterliche Stellungnahme prüfen lassen (Wiedergabe 
der Stellungnahme vom Büro Vertec als separate Anlage zur Begründung des 
Bebauungsplans). Diese kommt zu dem Ergebnis, dass die Maßnahme nicht 
zu Verkehrsproblemen führt. Schützenswerte Belange von Anliegern werden 
nicht dadurch berührt. Insbesondere ist eine Beeinträchtigung der Zufahrts-
möglichkeiten mit KFZ zu einzelnen Grundstücken nicht gegeben. 

[…] Die Abwägung der öffentlichen und privaten Belange führt somit zu dem 
Ergebnis, dass die Einziehung der Teilfläche gerechtfertigt ist.“ 

Ferner wird aus der Verkehrsplanerischen Stellungnahme des Büro Vertec 
vom Feb. 2020 zitiert (kursiver Text): 

„[…] Die verkehrlichen Auswirkungen dieses Vorhabens sollen im Rahmen ei-
ner verkehrsplanerischen Stellungnahme betrachtet werden. Als Datenbasis 
dienen Knotenpunktzahlungen, welche am Donnerstag, den 07.06.2018 im 
Zeitbereich von 0.00 bis 24.00 Uhr stattgefunden haben. 

Auf dem Unteren Bongert ergeben sich Ouerschnittsbelastungen zwischen rd. 
400 und 1.100 Kfz/d, davon ca. 4 SV-Fz/d. Die Kaltbachstraße ist zwischen 
Obertal und Oberer Bongert je nach Streckenabschnitt mit rd. 500 - 1.200 Kfz/d 
belastet, darunter ca. 2 SVFz/d. Die Belastungen in der Westerwaldstraße lie-
gen bei rd. 500 Kfz/d. lm Obertal ergeben sich Ouerschnittsbelastungen zwi-
schen rd. 1.500 - 1.900.Kfzld, davon ca 30 SV-Fz/d. 

[…] Aufgrund dessen und der Innerortslage als Wohngebiet wird auf eine all-
gemeine Verkehrsprognose auf einen bestimmten Planungshorizont hinaus 
verzichtet. Vielmehr werden die verkehrlichen Auswirkungen des Planungsvor-
habens in die Verkehrsprognose integriert. 

Das Aufkommen für das geplante betreute Wohnen wird richtlinienkonform be-
stimmt. Es berechnet sich ein richtungsbezogenes Tagesaufkommen von ca. 
70 Kfz/d. […] Auf Grund der Straßencharakteristik der umliegenden Straßen, 
welche den Kategorien "Wohnweg" oder "Wohnstraße" mit Erschließungsfunk-
tion zugeordnet werden können und der geringen Belastungen, sind keine de-
taillierten Leistungsbetrachtungen der Knotenpunkte notwendig. […]“ 
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Somit bleibt abschließend festzuhalten, dass das vorliegende Verkehrsgutach-
ten für die umliegenden Wohnstraßen lediglich zu einer geringen Mehrbelas-
tung kommt. Durch die veränderte Verkehrsführung selbst verändert sich im 
Bereich der Straße „Scheubachweg“ das Verkehrsaufkommen jedoch nicht. 
Die Verkehrsführung ändert sich zwar im Planbereich, nicht jedoch die direkten 
Anbindungen an die Stadtkernumgehungsstraße. Das Verkehrsaufkommen 
hinsichtlich dieser Straße bleibt somit bezogen auf die geänderte Straßenfüh-
rung gleich. Ein erweitertes Verkehrs- und Schallgutachten wird daher nicht 
notwendig. 

5. Beschlussvorschlag: Unter Verweis auf vorstehende Ausführungen wird 
die Stellungnahme zur Kenntnis genommen. Planänderungsbedarf wird nicht 
erkannt. Gemäß den vorstehenden Ausführungen wird den Anregungen zum 
Verkehrsgutachten hinsichtlich der Stadtkernumgehungsstraße nicht entspro-
chen. 
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25. August 2021 Herr Dipl.-Ing. Heuser/-mg 
  Frau Grajewski, M. Sc. 
 
Projektnummer: 12 606 

 

 

KARST INGENIEURE GmbH 

 

 

Anlage 

- Vorhabenbezogener Bebauungsplan (Planzeichnung, Stand: § 4a (3) BauGB i.V.m. § 3 (2) BauGB) 
- Lageplan zur Stellungnahme der Vodafone GmbH/Vodafone Deutschland GmbH vom 26.07.2021 
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan (Stand: § 4a (3) BauGB i.V.m. § 3 (2) BauGB) 
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Lageplan zur Stellungnahme der Vodafone GmbH/Vodafone Deutschland GmbH vom 26.07.2021 

 


